ANMELDUNG
über die Aufstellung
vergnügungsabgabepflichtiger Spielapparate
gemäß § 22 des NÖ Spielautomatengesetzes 2011, LGBl. 7071 i.d.g.F.
Abgabenschuldner/Betreiber
…………………….…………………………………………………

Adresse:

……………………..…………………………………………………………

PLZ, Ort:

………………………..………………………………………………………

Aufstellungsort (Adresse)

des Spielapparates:
…………………………………………………………………………………
Aufstellungsdatum:
………………………………………………………………………………….

	Anzahl
	Art des Spielapparats (genaue Bezeichnung)
	Abgabenhöhe
 in € je Monat

	
	
	

	
	
	

	
	
	


……………………………………, am ……………………….    ………………………………………………









                   (Unterschrift)
zur Beachtung:
· Der Abgabenschuldner hat die Aufstellung von Spielapparaten spätestens einen Tag vor Aufstellung der Abgabenbehörde (Stadtgemeinde Horn) schriftlich anzumelden.
· Die Vergnügungsabgabe je abgabenpflichtigem Spielapparat beträgt monatlich € 25,00 und ist für den ersten Kalendermonat bei der Anmeldung und in der Folge längstens bis zum 15. eines Monats für den unmittelbar vorhergegangenen Monat zu erklären und auf das Konto der Stadtgemeinde Horn (Kto. 0000-95018 bei der Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg AG, BLZ 20221) zu entrichten.
Erläuterungen
· Geschicklichkeitsapparate sind beispielsweise Kegel- und Bowlingbah​nen, Flipper, Basketball-, Air-Hockey- und Shuffle-Ball-Automaten, Dart-Automaten, Tischfussball, Billardtische, Motorsport- oder Raum​fahrtsimulationen, Rodeoreitgeräte (nicht aber Kinderreitgeräte).

· Schauapparate sind etwa Film(Video)kabinen, TV-Apparate, Monitore, Di​oramen mit bewegter Darstellung – Ziel der Apparatenutzung ist der Schaueffekt.

· Scherzapparate sind Geräte, deren Verwendung eine Erheiterung des Benutzers durch eine gezielte psychische Einwirkung in Form einer komischen oder zumindest als komisch beabsichtigten Reaktion des Apparats bewirken soll.

· sonstige Spielapparate sind Geräte, bei denen der Spieler den Mecha​nismus betätigt, um sich dessen zufallsabhängige Reaktion zu seiner Unterhaltung zunutze zu machen.

· Vorrichtungen zu Wiedergabe musikalischer oder gesprochener Darbie​tungen sind etwa Tonbandgeräte, Plattenspieler, CD-Player, MP3-Player, nicht aber DVD-Player.

